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Formale Vorgaben zum Stundenplan 
 
Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Vorgaben 
 

1. Massgebend für die Gestaltung des Stundenplans ist die Vollzugsverordnung zum Gesetz über die 
Volksschule (Volksschulverordnung, VSV; NG 312.11 § 14 ff.).  

2. Der Stundenplan dient der Festlegung der Unterrichtszeiten für die Schülerinnen und Schüler sowie 
für die Lehrperson (VSV § 19). Für die Einteilung der Unterrichtszeit sind § 27 bis § 36 der Volks-
schulordnung zu beachten.  

3. Der Stundenplan ist von der Schulleitung zu genehmigen. Die Schulleitung stellt die Stundenpläne 
für das kommende Schuljahr dem Amt für Volksschulen und Sport jeweils spätestens zwei Wochen 
vor den Sommerferien zu (VSV § 20). 

4. Allfällige Stundenplanänderungen während des Schuljahres sind dem Amt für Volksschulen und 
Sport umgehend zu melden.  

5. In der dafür vorgesehenen Tabelle unterhalb des Klassenstundenplans ist anzugeben, welche Lehr-
person welches Fach und/oder welche Abteilung unterrichtet. 

6. Primarschule: Alternierte oder jahrgangsstufen-getrennte Lektionen sind als  

solche im Stundenplan (Excel Vorlage – Zellverbund aufheben) zu bezeichnen,  

z.B. Deutsch Abt. A/Abt. B, z.B. Religion 3 / Englisch 4…. 

7. Orientierungsschule: Niveau- und Wahlfächer sind als solche im Stundenplan  

(Excel Vorlage – Zellverbund aufheben) zu bezeichnen, z. B. E A/B oder Wf WAH…. 

 

Abkürzungen Fächer 
 

D Deutsch GG Geografie MU 
Musik  
inklusive Rhythmik 

E Englisch GS Geschichte BS 
Bewegung und Sport 
inklusive Schwimmen 

F Französisch WAH Wirtschaft, Arbeit, Haushalt PU Projektunterricht 

I Italienisch LK Lebenskunde REL Religionsunterricht (konf.) 

MA Mathematik MI Medien und Informatik IF 
Individuelle Förderung 
(PS 1. bis 4. Klasse) 

TZ Technisches Zeichnen TS Tastaturschreiben Wf 
Wahlfach 3. ORS 
 z.B. Wf MI / Wf WAH 

NMG 
Natur, Mensch, 
Gesellschaft 

BG Bildnerisches Gestalten   

NT Natur und Technik TTG 
Textiles und Technisches 
Gestalten 

  

 

Abkürzungen Stufen 
 

1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 

KG Kindergarten MS I Mittelstufe 1 (3./4. PS) ORS Orientierungsschule 

US Unterstufe (1./2. PS) MS II Mittelstufe 2 (5./6. PS) WS Werkschule 
 

 


